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Gemeinde Hinte 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 

 
 

Dienststelle: Datum: Vorlage Nr.: 
Geschäftsbereich II 28.05.2021 2021/GB II/0409 

  
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Ausschuss für Bürgerservice 15.06.2021  Vorberatung 
Verwaltungsausschuss 21.06.2021  Vorberatung 
Rat 29.06.2021  Entscheidung 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Beratung und Beschlussfassung über die 2. Änderung der Benutzungs- und 
Elternbeitragsordnung der Gemeinde Hinte für Kindertagesstätten 
 
 
Beschluss: 
Der Rat der Gemeinde Hinte beschließt die vorgetragenen Änderungen der Benutzungs- und 
Elternbeitragsordnung der Gemeinde Hinte für die Kindertagesstätten (2. Änderungssatzung, 
siehe Anlage) 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Mehreinnahmen entsprechend der Kalkulation und der politischen Entscheidung 
 
 
 
Begründung:  
Die praktischen Erfahrungen der vergangenen Jahre  in den Kindertagesstätten und in der 
Verwaltung der Gemeinde Hinte erfordern eine optimierte Elternbeitrags- und 
Benutzungsordnung, insbesondere in den Regularien zur Aufnahme, Betreuung und 
Verpflegung der Kinder. 
Darüber hinaus sind die Elternbeiträge als Bestandteil dieser Ordnung alle 3 Jahre nach 
Paragraph 5 Absatz 2 Satz 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
neu zu kalkulieren. Zuletzt wurde 2018 eine Elternbeitragskalkulation durchgeführt. 
 
 
 
Anlagen:  
1. Satzung zur Änderung der Benutzungs 
2. Änderungssatzung 
Aktuelle EBBO 2018 
Aktuelle EBBO 2021 aktu 


	FLD_VONAME
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

